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Wer sich durch Brandenburg bewegt, merkt 
schnell: Alleen und Baumreihen prägen das 
Bild der brandenburgischen Landschaft so-
wohl innerorts als auch außerhalb von Ort-
schaften. Rund 1.740 km Alleen – das ent-
spricht der Entfernung von Potsdam in die 
spanische Hauptstadt Madrid – bilden in Bran-
denburg eine beeindruckende Alleen- und 
Baumreihenlandschaft.

Die Alleen und Baumreihen sind für uns Bran-
denburgerinnen und Brandenburger daher ein 
lebendiges Kulturgut und auch ein Stück Hei-
mat.

Auch zahlreiche Besucherinnen und Besucher 
schätzen die einmalige Alleen- und Baumrei-
henlandschaft in Brandenburg, insbesondere 
auch die schöne Deutsche Alleenstraße, die 
von Rheinsberg bis Wiesenburg durch Bran-
denburg führt. Damit sind Alleen und Baum-
reihen zu einem wichtigen Markenzeichen des 
Landes Brandenburg geworden.

Gleichzeitig leisten Alleen und Baumreihen 
einen wertvollen Beitrag zum Natur- und Kli-
maschutz: Die Bäume binden Kohlendioxid 
und kühlen die Umgebung ab. Sie bieten 
zahlreichen Tierarten Lebensraum und stär-
ken damit die Biodiversität. Mit ihren Wurzeln 
stabilisieren sie das Erdreich, vermindern die 
Bodenerosion und schützen somit auch die 
angrenzenden Flächen der Landwirtinnen und 
Landwirte in Brandenburg.

Die Alleen und Baumreihen zu erhalten und 
Neue zu pflanzen, ist daher eine zentrale Auf-
gabe der Regierung des Landes Branden-
burg. Die Landesregierung arbeitet bereits seit 
vielen Jahren und sehr engagiert daran, diese 
Aufgabe erfolgreich zu bewältigen.

Zuletzt wurde in diesem Zusammenhang die 
neue „Alleenkonzeption 2030“ verabschiedet. 
Sie zeigt den Weg auf, wie der Alleenerhalt in 
Brandenburg gestärkt und langfristig gesichert 
werden kann.

B198 bei Wolfshagen



Herausforderungen
mit passenden Maßnahmen 
begegnen
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Leider sind die brandenburgischen Alleen – 
wie auch viele andere Biotope – in ihrem Be-
stand gefährdet. Dies hat vielfältige Gründe. 
Zum einen ist die Mehrheit der Bäume in Al-
leen und Baumreihen in den 1930er-Jahren 
gepflanzt worden, sodass sie ihr natürliches 
Lebensende nach und nach erreichen.

Zum anderen werden die Folgen des Klima-
wandels auch in Brandenburg immer deutli-
cher: Stürme und sehr starke Regenfälle neh-
men ebenso zu wie Hitze und Trockenheit. 
Diese Wetterextreme belasten auch die Bäu-
me in den Alleen und Baumreihen. Das kann 
leider dazu führen, dass die Bäume Schäden 
davontragen und vorzeitig gefällt werden müs-
sen.

Zudem gibt es auch viele Herausforderungen 
zu meistern, bis neue Alleen und Baumreihen 
gepflanzt werden können. Die wichtigste Vor-
aussetzung für diese Pflanzungen sind geeig-
nete Flächen, die dann für die Alleenpflanzung 

verfügbar gemacht werden müssen. In Bran-
denburg – wie in vielen anderen Bundeslän-
dern auch – ist es jedoch so, dass diese Flä-
chen ein knappes Gut sind. Es gibt nur noch 
geringe Flächenkapazitäten und gleichzeitig 
steigt die Zahl derjenigen an, die die verfüg-
baren Flächen für ihre Zwecke, beispielsweise 
für die Landwirtschaft oder die Gewinnung von 
Sonnen- und Windenergie, nutzen möchten.

Diese Herausforderungen ändern jedoch 
nichts daran, dass der Schutz und die weitere 
Entwicklung der Alleen und Baumreihen hohe 
Priorität für das Land Brandenburg haben. Um 
dem gerecht zu werden, betrachtet die „Al-
leenkonzeption 2030“ den Erhalt und die Ent-
wicklung der Alleen und Baumreihen aus allen 
Blickwinkeln. Durch diese neue Ausrichtung 
kann sich das Land Brandenburg zukunfts-
fähig aufstellen und den Herausforderungen 
begegnen.

B2 zwischen Mahrzahna und Treuenbrietzen



Die Alleenkonzeption 2030 – 
das Ergebnis eines
umfangreichen Evaluations- 
und Beteiligungsprozesses
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Bereits im Jahr 2006 hat der Brandenburgi-
sche Landtag den Beschluss zur Erstellung 
einer „Konzeption zur Entwicklung von Alleen 
an Bundes- und Landesstraßen in Branden-
burg“ gefasst. Ein Jahr später wurde die „Al-
leenkonzeption 2007“ verabschiedet. Kern 
dieser Konzeption war der Paradigmenwech-
sel „Weg vom Einzelbaum – hin zum Alleen-
abschnitt“. Hierzu wurde als Ziel festgelegt, 
pro Jahr ca. 30 km neue Alleenabschnitte an 
Bundes- und Landesstraßen außerhalb der 
Ortschaften zu pflanzen.

2014 wurde die „Alleenkonzeption 2007“ eva-
luiert. Dabei wurden das formulierte Vorgehen 
und die damit verbundenen Ziele als sinnvoll 
bestätigt. Dennoch konnte das Pflanzziel aus 
verschiedenen Gründen, insbesondere auf-
grund der fehlenden Flächenverfügbarkeit, 
immer seltener erreicht werden.

Daher hat der Landtag Brandenburg am 
18.  Juni 2021 beschlossen, die Landesregie-

rung aufzufordern, die bestehende „Alleen-
konzeption 2007“ fortzuschreiben. Hierzu 
wurde zunächst ein umfangreiches Fachgut-
achten erstellt. Dieses bildet die fachliche Ba-
sis für die im Jahr 2024 verabschiedete „Al-
leenkonzeption 2030“.

Zusätzlich wurde zwischen Mitte 2021 und 
Mitte 2023 ein breit angelegtes Beteiligungs-
verfahren durchgeführt: zahlreiche Stakehol-
der waren in mehreren Workshops und durch 
ein schriftliches Beteiligungsformat dazu auf-
gerufen, sich an der Neuausrichtung der „Al-
leenkonzeption 2007“ zu beteiligen. Die wert-
vollen Ideen und Anregungen der Stakeholder 
wurden aufgenommen und sind in die Weiter-
entwicklung der Alleenkonzeption eingeflos-
sen.

L15 Berkholz



Die Alleenkonzeption 2030
verfolgt ein klares
Strategisches Ziel
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Die Alleenkonzeption 2030 verfolgt ein klares 
Strategisches Ziel: Der Alleenreichtum in 
Brandenburg soll erhalten und entwickelt 
werden, um zukünftigen Generationen 
vitale und funktionale Alleen und Baumrei-
hen zu übergeben.

Das Land Brandenburg betrachtet den Erhalt 
und die Entwicklung der Alleen aus verschie-

denen Blickwinkeln und stellt sich dadurch 
zukunftsfest auf. Das findet sich auch in den 
drei Handlungsdimensionen und sechs Hand-
lungsfeldern wieder (Abbildung 1).

Diese sechs Handlungsfelder umfassen ins-
gesamt 36 Maßnahmen, durch deren Um-
setzung das Strategische Ziel erreicht werden 
soll.

HF 1
Rahmenbedingunen 

für den Erhalt und die 
Entwicklung von 
Alleen verbessern 

HF 6
Flächenbescha�ung 

strategisch und 
gesamthaft planen
 und durchführen

HF 2
Erhaltung und P�ege 

der Alleen 
intensivieren 

HF 3
Neup�anzungen 

von Alleen innovativ 
unterstützen

HF 4
Kooperation zum Erhalt 

und zur Entwicklung 
von Alleen stärken

HF 5
Fördermittelakquise 
und -management 
konsequent weiter-

entwickeln

ZD 1
Kulturgut und Identi�kation

Wir werden Alleen als Kulturgut 
und  Identi�kationsobjekt für das 
Land Brandenburg sowie für die 

Bürgerinnen und Bürger 
erhalten und entwickeln. 

ZD 3
Freizeit und Tourismus

Wir werden Alleen als touristische 
Wahrzeichen und prägende 

Landschaftsstrukturen für die 
Menschen in Brandenburg 

weiterentwickeln.

ZD 2
Klima- und Umweltschutz

Wir werden Alleen als lebenden und 
nachwachsenden Beitrag zum 

Klima- und Umweltschutz 
stärken.
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Abbildung 1
Detaillierte Darstellung des Strategischen Ziels
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Bewährte und neue Wege 
tragen zur Umsetzung der
Alleenkonzeption 2030 bei
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Wie bereits erwähnt, decken die Maßnahmen 
der „Alleenkonzeption 2030“ viele verschie-
dene Bereiche ab. Dabei wird zum einen auf 
Maßnahmen gesetzt, die sich bereits in der 
Praxis bewährt haben. Zum anderen wurden 
vielversprechende neue, innovative Maßnah-
men entwickelt. Durch diese Kombination soll 
das formulierte Ziel erreicht werden. Die fol-
genden Maßnahmen bieten einen Einblick, 
wie die „Alleenkonzeption 2030“ zukünftig um-
gesetzt wird.

Ein erster wichtiger Schritt ist die Einführung 
einer landeseinheitlichen Alleendefinition. 
Kern dieser Alleendefinition ist die Festlegung, 
dass die ästhetische Wirkung, der kulturhisto-
rische Wert sowie die ökologische Bedeutung 
einer Allee bereits ab einer Mindestlänge von 
100 m einsetzen. Gleiches gilt für Baumrei-
hen, die ebenfalls die genannten Funktionen 
erfüllen und damit in die Alleendefinition auf-
genommen werden. Denn Baumreihen bieten 
die Chance, zukünftig zu einer Allee weiterent-
wickelt zu werden.

Alleenpflanzungen werden insbesondere im 
Rahmen des Radwegeausbaus gestärkt. 
Konkret soll der Ausbau von Radwegen an 
Bundes- und Landesstraßen sowie an kom-
munalen Straßen noch stärker als bisher mit 
Alleenpflanzungen kombiniert werden. Durch 
die Beschattung und die landschaftsprägende 
Wirkung wird so für ein angenehmes Fahr-
erlebnis gesorgt. 

Es wird ein deutlicher Fokus auf die aktive  
Alleenentwicklung in den Ortsdurchfahr-
ten an Bundes- und Landesstraßen gelegt, um 
unsere Orte gerade in den Zeiten des Klima-
wandels lebenswert zu gestalten. Wo Bäume 
vorhanden und in gutem Zustand sind, sollten 
sie unbedingt erhalten und ergänzt werden.

Die auch durch Brandenburg verlaufende 
deutsche Alleenstraße wird gezielt mit neu-
en Alleen und Baumreihen versehen. So wird 
diese touristisch wichtige Straße noch stärker 
aufgewertet.

Der Landesbetrieb Straßenwesen ist da-
bei, ein digitales Baumkataster aufzubauen. 
Künftig wird jeder einzelne der über 400.000 
Straßen- und Alleebäume mit einem indivi-
duellen Steckbrief und exakter GPS-Veror-
tung digital verfügbar sein. 

Zur weiteren Vernetzung aller am Alleenschutz 
und an der Alleenentwicklung Beteiligten und 
als Ort der Forschung und des Wissenstrans-
fers dient das Kompetenzzentrum für Stra-
ßenbäume und Alleen (kostba). Ein solches 
Kompetenzzentrum ist in Deutschland einzig-
artig und betont die Wichtigkeit der Aufgabe 
des Alleenerhalts und -ausbaus für die Lan-
desregierung Brandenburg.

Neben einer engeren Zusammenarbeit mit 
den Kommunen, mit Naturschutzverbänden 
und der Landwirtschaft steht die Beteiligung 
der Zivilgesellschaft am Alleenerhalt im Mit-
telpunkt. Durch verschiedene Initiativen wie 
Veranstaltungen und Aktionen wird der Zivil-
gesellschaft die Möglichkeit gegeben, den 
Erhalt und die Entwicklung von Alleen und 
Baumreihen aktiv zu unterstützen.
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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Kommunen und Vereinigungen,

der Alleenreichtum kann nur gemeinsam, aus der Mitte der Gesellschaft heraus, 
erhalten und entwickelt werden. Sie alle sind daher dazu eingeladen, daran 
mitzuwirken, dass Alleen und Baumreihen auch in Zukunft die Landschaft 
Brandenburgs prägen!

Sie sind neugierig geworden?

Wir freuen uns über Ihr Interesse an der „Alleenkonzeption 2030 des 
Landes Brandenburg“! Nutzen Sie den QR-Code zum Lesen der 
vollständigen Konzeption.


